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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1976

Norm

ZPO §160 Abs1

ZPO §164

ZPO §196

Rechtssatz

Der Verfahrensverstoß der Aufnahme des während des Laufes der Klagebeantwortungsfrist durch den Tod des

Rechtsvertreters unterbrochenen Verfahrens unter Ausserachtlassung der in den § 160 Abs 1 und 164 ZPO

vorgeschriebenen Form wir durch die rügelose Fortsetzung des Verfahren nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes

durch sämtliche wieder ordnungsgemäß vertretenen Parteien saniert.
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